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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der AGO AG Energie + Anlagen 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2010 der 

AGO AG Energie + Anlagen 

mit Sitz in Kulmbach 

WKN: A0LR41 

ISIN: DE000A0LR415 

 

Die AGO AG Energie + Anlagen lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am 

30. Juni 2010 um 10:00 Uhr 

in der Dr.-Stammberger-Halle Kulmbach, Sutte 2, 95326 Kulmbach 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2009, 

des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2009 

sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009 

Die vorgenannten Unterlagen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter „www.ago.ag 

> Investor Relations > Hauptversammlung“ und in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, AGO 

AG Energie + Anlagen, Am Goldenen Feld 23, 95326 Kulmbach, eingesehen werden. Sie werden 

den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptver-

sammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestim-

mungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2009 Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2009 Entlastung zu erteilen. 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Nürnberg zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der AGO AG Energie + Anlagen, 

Kulmbach, für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals und die Schaf-

fung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Be-

zugsrechts, sowie über die Änderung der Satzung 

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 5 ein genehmigtes Kapital (genehmigtes Kapital 2007), 

das den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-

schaft in Höhe von bis zu EUR 1.250.000,- durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. 

Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft auf EUR 

4.000.000,- und um es der Gesellschaft zu ermöglichen, weiterhin flexibel zu reagieren, soll das 

vorhandene genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2007) aufgehoben werden und der Vor-

stand durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2010) ermächtigt 

werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe 

von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a) Das genehmigte Kapital 2007 in § 5 der Satzung wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der 

Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen genehmigten Kapitals 2010 aufgehoben. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. Juni 2015 das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.000.000,- 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapi-

tal 2010).  

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand wird jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgen-

den Fällen auszuschließen: 

 zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für 

die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des 

Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als 

auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits in den 

Handel einbezogen Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festle-

gung des endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne 

der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berech-
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nung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf 

neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem 30. Juni 2010 unter verein-

fachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben oder veräußert worden sind; 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Aktien 

zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapi-

talerhöhungen aus dem genehmigten Kapital 2010 festzulegen. Der Aufsichtsrat wird er-

mächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Er-

höhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital 2010 oder nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten 

Kapital 2010 anzupassen. 

c) § 5 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 Genehmigtes und Bedingtes Kapital 

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. Juni 2015 

das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 2.000.000,- durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 2.000.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu er-

höhen (genehmigtes Kapital 2010).  

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den 

folgenden Fällen auszuschließen: 

 zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Ak-

tien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 

Betrag des Grundkapitals 10 % bezogen sowohl auf den Zeitpunkt dieser Be-

schlussfassung als auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 

Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bör-

senpreis der bereits in den Handel einbezogen Aktien gleicher Gattung und Aus-

stattung zum Zeitpunkt der Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags durch den 

Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag 

am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, 

die seit dem 30. Juni 2010 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß 

oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 

sind; 
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 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Ak-

tien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Ka-

pitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital 2010 festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 

ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung 

der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital 2010 oder nach Ablauf 

der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem ge-

nehmigten Kapital 2010 anzupassen.“ 

d) Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) beschlossene Aufhebung des bestehenden 

genehmigten Kapitals 2007 gemeinsam mit der unter lit. b) beschlossenen Schaffung des 

neuen genehmigten Kapital 2010 und der unter lit. c) beschlossenen Satzungsänderung zur 

Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, dass zu-

nächst die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2007 eingetragen werden soll und im un-

mittelbaren Anschluss daran die beschlossene Schaffung des neuen genehmigten Kapitals 

2010 mit der beschlossenen Satzungsänderung ins Handelsregister eingetragen werden 

soll. 

Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung 

Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gem. §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG ei-

nen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Dieser 

Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und 

kostenlos übersandt. Er ist außerdem im Internet unter „www.ago.ag > Investor Relations > 

Hauptversammlung“ zugänglich und wird der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen ge-

nehmigten Kapitals 2010 vor. Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 5 ein genehmigtes Kapital 

(genehmigtes Kapital 2007), das den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das 

Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von bis zu EUR 1.250.000,- durch Ausgabe von neuen auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Aufgrund der 

zwischenzeitlich erfolgten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft auf EUR 4.000.000,- und 

um es der Gesellschaft zu ermöglichen, weiterhin flexibel zu reagieren, soll das vorhandene ge-

nehmigte Kapital (genehmigtes Kapital 2007) aufgehoben werden und der Vorstand durch 

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2010) ermächtigt werden, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.  
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Die beantragte Ermächtigung für das Genehmigte Kapital 2010 soll der Gesellschaft allgemein 

dazu dienen, sich bei Bedarf zügig und flexibel Eigenkapital zu günstigen Konditionen zu beschaf-

fen. 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-

recht gewährt. Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in 

folgenden Fällen ausgeschlossen werden: 

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, die nicht gleichmäßig auf alle 

Aktionäre verteilt werden können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spit-

zenbetrags würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Be-

zugsrechts insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge erheblich erschwert. Die als 

freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmög-

lich für die Gesellschaft verwertet. Der Vorstand wird jedoch versuchen, die Entstehung von 

Spitzenbeträgen bei den Bezugsrechten zu vermeiden. 

Darüber hinaus ist ein Bezugsrechtsausschluss möglich für einen anteiligen Betrag am Grundka-

pital von bis zu 10 %, bezogen sowohl auf das zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch 

auf das zum Zeitpunkt der Ausgabe vorhandene Grundkapital, um die neuen Aktien zu einem 

Betrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogen Aktien nicht we-

sentlich unterschreitet, wobei nicht wesentlich eine Unterschreitung des durchschnittlichen 

Schlusskurses der letzten zehn Börsentage um bis zu 5 % ist. Diese auf § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG gegründete Ermächtigung erlaubt die rasche Durchführung einer Barkapitalerhöhung zu 

einem den aktuellen Marktbedingungen möglichst nahe kommenden Ausgabebetrag. Bei der 

Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig 

bemessen, wie dies nach dem Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 

möglich ist. Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den Börsenpreis werden auch 

die Belange der Aktionäre gewahrt. Denn aufgrund des Umstands, dass die Platzierung ohne ge-

setzliche Bezugsfrist unmittelbar nach Festsetzung des Ausgabebetrags erfolgen kann, muss bei 

der Festsetzung nicht das Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist berücksichtigt 

werden. Zudem erlaubt die Platzierung über die Börse den Aktionären, durch Nachkauf gegebe-

nenfalls ihre bisherige Anteilsquote aufrechtzuerhalten. 

Schließlich kann das Bezugsrecht vom Vorstand insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Un-

ternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen ausgeschlossen werden, wenn der Erwerb 

oder die Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt und gegen Sacheinla-

ge erfolgen soll; zudem müssen der Erwerb oder die Beteiligung im Rahmen des Unternehmens-

gegenstands der Gesellschaft liegen. Diese Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage verset-

zen, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um 

in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen Überlassung 

von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Der Erwerb eines Unternehmens oder einer 

Unternehmensbeteiligung erfordert in der Regel eine rasche Entscheidung. Durch die vorgese-

hene Ermächtigung wird dem Vorstand die Möglichkeit gegeben, bei entsprechend sich bieten-
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den Gelegenheiten zur Akquisition rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote reagieren zu 

können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen 

Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Ein-

räumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die 

damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Kon-

krete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen 

zurzeit nicht. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des 

Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichti-

gung des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt 

und für angemessen. 

Der Vorstand wird im Einzelfall besonders sorgfältig prüfen, ob der Einsatz der Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss notwendig und für die Gesellschaft von Vorteil ist, bevor er die Zu-

stimmung des Aufsichtsrats hierfür einholt. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals be-

richten. 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines 

bedingten Kapitals und Satzungsänderung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum 

Ausschluss des Bezugsrechts 

(1) Allgemeines 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 29. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbe-

schränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,- zu begeben und den 

Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte 

(auch mit Wandlungspflicht) auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 

mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 2.000.000,- 

nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen können auch durch ein unter der Leitung der Gesellschaft 

stehendes Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) ausgegeben werden; in ei-

nem solchen Falle wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 

die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den 
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Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wand-

lungspflicht) für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

Die Anleiheemissionen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

(2) Wandelschuldverschreibungen und Optionsschuldverschreibungen 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber das 

Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand fest-

zulegenden Wandelanleihebedingungen in neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien 

der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des 

Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 

für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Liegt der Ausgabebetrag 

einer Teilschuldverschreibung unter deren Nennbetrag, so ergibt sich das Wandlungs-

verhältnis durch Division des Ausgabebetrags der Teilschuldverschreibung durch den 

festgesetzten Wandlungspreis für eine neue, auf den Inhaber lautende Stückaktie der 

Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis kann auf ein ganzzahliges Verhältnis auf- oder 

abgerundet werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung 

festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammenge-

legt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldver-

schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, 

nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen auf den Inhaber 

lautende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Laufzeit des Optionsrechts darf 

die Laufzeit der Optionsschuldverschreibung nicht überschreiten. Im Übrigen kann 

vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 

werden. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

(3) Wandlungspflicht 

Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der 

Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt) vorsehen. Der anteilige Betrag am Grund-

kapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuld-

verschreibung nicht überschreiten. Die Gesellschaft kann in den Anleihebedingungen 

berechtigt werden, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der Wandel-

schuldverschreibung und dem Produkt aus Wandlungspreis und Umtauschverhältnis 

ganz oder teilweise in bar auszugleichen. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

(4) Ersetzungsbefugnis 
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Die Anleihebedingungen von Wandel- bzw. Optionsanleihen können das Recht der Ge-

sellschaft vorsehen, den Gläubigern der Schuldverschreibung ganz oder teilweise an-

stelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Die 

Aktien werden jeweils mit einem Wert angerechnet, der nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen dem auf volle Cents aufgerundeten arithmetischen Mittelwert 

der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im Xetra-

Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn 

Handelstagen vor der Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung entspricht. 

Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im Falle 

der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt 

werden können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wand-

lungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den 

Gegenwert in Geld zahlt. Der Gegenwert je Aktie entspricht nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen dem auf volle Cents aufgerundeten arithmetischen Mittelwert 

der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im Xetra-

Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn 

Handelstagen vor der Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung. 

(5) Wandlungs- bzw. Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis muss mindestens 80 Prozent 

des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstat-

tung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems 

getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse an den letzten zehn Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch 

den Vorstand über die Ausgabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Ein-

räumung eines unmittelbaren Bezugsrechts – mindestens 80 Prozent des arithmeti-

schen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstattung der Ge-

sellschaft im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse wäh-

rend der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, da-

mit der Wandlungs- bzw. Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht be-

kannt gemacht werden kann, betragen. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

(6) Verwässerungsschutz 

Erhöht die Gesellschaft während der Wandlungs- oder Optionsfrist ihr Grundkapital 

unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder begibt weitere Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen bzw. gewährt oder garantiert Wandlungs- 
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und/oder Optionsrechte und räumt den Inhabern schon bestehender Wandlungs- 

und/oder Optionsrechte hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es ihnen nach Ausübung des 

Wandlungs- und/oder Optionsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten als 

Aktionär zustehen würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmit-

teln das Grundkapital erhöht, so wird über die Wandelanleihe- bzw. Optionsbedingun-

gen sichergestellt, dass der wirtschaftliche Wert der bestehenden Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte unberührt bleibt, indem die Wandlungs- oder Optionsrechte wertwah-

rend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend ge-

regelt ist. Dies gilt entsprechend für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer Ka-

pitalmaßnahmen, von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch Dritte, einer 

außerordentlichen Dividende oder anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer 

Verwässerung des Werts der Aktien führen können. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

(7) Bezugsrecht und Bezugsrechtausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d.h. die Wandel- und/oder Op-

tionsschuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum 

Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten („mittelbares Bezugsrecht“). Werden Schuldverschreibungen von ei-

nem Konzernunternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des ge-

setzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, sofern sie gegen Bar-

zahlung ausgegeben werden und der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der 

Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathemati-

schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen 

nicht wesentlich unterschreitet. Dies gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit ei-

nem Wandlungs- und/oder Optionsrecht oder einer Wandlungspflicht auf Aktien mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu zehn Prozent des zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – der Ausübung der vorlie-

genden Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals. Auf diese Höchstgrenze von zehn 

Prozent des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 

auf Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -

pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss aufgrund einer Ermächtigung des Vorstands zum Be-

zugsrechtsausschluss in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben oder die als erworbene eigene Aktien während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an al-
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le Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 

worden sind. 

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 

ergeben, auszuschließen und das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch 

insoweit auszuschließen, als dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- 

bzw. Optionsrechten auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft ein Be-

zugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen 

würde. 

(8) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-

heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere den 

Zinssatz und die Art der Verzinsung, den Ausgabekurs und die Laufzeit, die Stückelung, 

Verwässerungsschutzbestimmungen, den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum sowie 

den Wandlungs- bzw. Optionspreis festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Orga-

nen der die Schuldverschreibungen begebenden Konzernunternehmen festzulegen. 

b) Schaffung eines bedingten Kapitals 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 2.000.000,- durch Ausgabe von bis zu 

2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von je EUR 1,- bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2010). Die bedingte Kapital-

erhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung begeben 

werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- 

bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Wan-

del- und/oder Optionsschuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht eigene Aktien 

zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maß-

gabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungs-

preis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus-

übung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 

ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. 

c) Satzungsänderung 

In § 5 der Satzung (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) wird folgender neuer Abs. 2 einge-

fügt: 
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„(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.000.000,- durch Ausgabe von bis 

zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von je EUR 1,- bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2010). Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie (i) die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Wandlungsrechten oder Optionsscheinen, die gemäß den von der Gesellschaft oder von 

unter der Leitung der Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 bis zum 29. Juni 

2015 ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bestehen bzw. 

diesen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen 

oder (ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesell-

schaft oder von unter der Leitung der Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 bis 

zum 29. Juni 2015 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wand-

lung erfüllen, in den Fällen (i) und (ii) jeweils soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung 

eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 

vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wand-

lungs- bzw. Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 

an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die 

Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 

d) Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Fassungsänderung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 2 der Satzung ent-

sprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstige damit 

in Zusammenhang stehende Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 

betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 

von Wandel- oder Optionsanleihen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Fal-

le der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung über den Be-

zugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesord-

nungspunkt 6 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 

Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre 

bei Ausnutzung der Ermächtigung auszuschließen. Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntma-

chung der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus 

und wird auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Er ist außerdem 
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im Internet unter www.ago.ag > Investor Relations > Hauptversammlung zugänglich und wird 

der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Wir schlagen der Hauptversammlung eine Ermächtigung und ein bedingtes Kapital zur Ausgabe 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) 

vor. Die Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 

dieser Instrumente) kann zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapi-

talaufnahme die Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am 

Kapitalmarkt zu nutzen. Der Rahmen soll auf einen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibun-

gen von maximal EUR 10.000.000,- und eine Berechtigung zum Bezug von bis zu maximal 

2.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft begrenzt werden. 

Die Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme 

von Fremdkapital zu attraktiven Konditionen, das bei Fälligkeit unter Umständen in Eigenkapital 

umgewandelt wird und so der Gesellschaft erhalten werden kann. Die ferner vorgesehene Mög-

lichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und/oder Optionsrechten auch Wandlungspflich-

ten zu begründen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstru-

ments. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschrei-

bungen selbst oder über unter der Leitung der Gesellschaft stehende Konzernunternehmen 

(„Konzernunternehmen“) zu platzieren. Die Ermächtigung legt die Grundlagen für die Bestim-

mung des Wandlungs- bzw. Optionspreises fest. 

Zur Bedienung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus diesen Schuldverschreibungen soll 

ein entsprechendes bedingtes Kapital beschlossen werden. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Bei einer Platzierung über Kon-

zernunternehmen muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären der Gesell-

schaft das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleichtern, ist die Mög-

lichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitute mit der 

Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Be-

zugsrecht zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von Wandlungs- bzw. Opti-

onsrechten oder Wandlungspflichten auf bis zu zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft 

beschränkt. Auf diese Beschränkung auf zehn Prozent des Grundkapitals ist eine anderweitige 

Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage oder eine Ausgabe von Wandlungs- und/oder Options-

rechten anzurechnen, soweit diese unter Ausnutzung einer Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

erfolgt. Anzurechnen ist außerdem das Grundkapital, das auf erworbene eigene Aktien entfällt, 

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch 

ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ver-
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äußert werden. Durch diese Anrechnungen wird sichergestellt, dass keine Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass insge-

samt für mehr als zehn Prozent des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelba-

rer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG durch den Vorstand ausgeschlos-

sen wird. Diese weitergehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei entspre-

chenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen. 

Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die Flexibili-

tät, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktnahe Fest-

setzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis 

der Schuldverschreibung zu erreichen. Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emis-

sion von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der 

Platzierung festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeit-

raum einer Bezugsfrist vermieden werden kann. Bei Gewährung eines Bezugsrechts muss dage-

gen der Bezugspreis bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Angesichts 

der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko 

über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditio-

nen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts 

wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 

bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. 

Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihrem nach aner-

kannten finanzmathematischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt 

wird, soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres Anteilsbesit-

zes Rechnung getragen werden. Bei einem solchen Ausgabepreis der Schuldverschreibungen 

hätte nämlich das Bezugsrecht einen Wert von nahe Null. So ist der Schutz der Aktionäre vor ei-

ner wirtschaftlichen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet und den Aktionären ent-

steht kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, 

die ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten oder Schuldverschreibungen 

entsprechend ihrer Beteiligungsquote erwerben möchten, können dies durch einen Zukauf über 

den Markt zu annähernd gleichen Konditionen erreichen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Be-

zugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen 

Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der 

Kapitalmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden 

entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

verwertet. Durch die Beschränkung auf Spitzenbeträge erleiden die Aktionäre keine nennens-

werte Verwässerung. 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- 
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und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuld-

verschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. 

Dadurch wird eine wirtschaftliche Schlechterstellung der Inhaber/Gläubiger von Wandlungs- 

und/oder Optionsrechten (auch mit Wandlungspflicht) vermieden; ihnen wird ein Verwässe-

rungsschutz gewährt, der der Kapitalmarktpraxis entspricht, die Platzierung der Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibung erleichtert und der Gesellschaft einen höheren Mittelzu-

fluss ermöglicht, weil der Wandlungs- bzw. Optionspreis in diesen Fällen nicht ermäßigt oder ein 

anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt zu werden braucht. Die Belastung der bisherigen 

Aktionäre erschöpft sich darin, dass den Inhabern/Gläubigern von Wandlungs- und/oder Opti-

onsrechten (auch mit Wandlungspflicht) ein Bezugsrecht gewährt wird, das ihnen ohnehin zu-

stünde, wenn sie ihre Wandlungs- und/oder Optionsrechte bereits ausgeübt oder ihre Pflicht zur 

Wandlung bereits erfüllt hätten. In der Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint der Bezugs-

rechtsausschluss in diesem Fall daher sachgerecht. 

In den Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibilität – vorgesehen werden, dass die 

Gesellschaft einem Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, 

sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Das vorgesehene bedingte Kapital dient dazu, die mit den 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte 

zu bedienen oder Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit dafür nicht 

eigene Aktien eingesetzt werden. 

7. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur Anpassung der Satzung an Änderungen 

des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie (ARUG) 

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie (ARUG) ist am 4. August 2009 im Bundesge-

setzblatt veröffentlich worden und weitgehend am 1. September 2009 sowie in einzelnen Rege-

lungen am 2. September 2009 und 1. November 2009 in Kraft getreten. Die Neuregelungen zum 

Recht der Hauptversammlung sind erstmals auf Hauptversammlungen anzuwenden, zu denen 

nach dem 31. Oktober 2009 einberufen wird. 

Durch die vorgeschlagenen Satzungsänderungen soll die Satzung der Gesellschaft an die neue 

Rechtslage angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen: 

a) § 13 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

„§13 Ort, Einberufung und Teilnahme 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Sitz einer deutschen 

Wertpapierbörse oder in dessen Umgebung in einem Umkreis von 50km statt. 

(2) Sie wird durch den Vorstand einberufen. In den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen wird 

sie auch durch den Aufsichtsrat einberufen. 
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(3) Die Einberufung muss, sofern das Gesetz keine abweichende Frist vorsieht, mindestens 

36 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger be-

kannt gemacht werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung 

sind nicht mitzurechnen. 

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 

englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der 

in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Ver-

sammlung zugehen. Der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mit-

zurechnen. 

(5) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies hat durch Vorlage 

eines in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nach-

weises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu geschehen. Der 

Nachweis muss sich auf den für börsennotierte Gesellschaften gesetzlich hierfür festge-

legten Zeitpunkt beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 

mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag 

der Versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

(6) Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Wohl der Ge-

sellschaft erfordert.“ 

b) § 15 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung von Voll-

machten, die nicht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine ande-

re der in § 135 AktG gleichgestellten Institution oder Person erteilt werden, der Wider-

ruf dieser Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft bedürfen dabei der Textform (§ 126b BGB). Die Einzelheiten für die Erteilung der 

Vollmacht, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises werden zusammen 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.“ 

 

Teilnahmebedingungen 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-

sammlung sind gemäß § 13 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Ge-

sellschaft unter nachstehender Adresse:  

AGO AG Energie + Anlagen 

c/o GFEI IR Services GmbH 

Hamburger Allee 26-28 
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60486 Frankfurt am Main 

Fax: +49 / (0) 69 / 743 037 22 

unter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Haupt-

versammlung, d.h. den 23. Juni 2010, in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmel-

den. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptver-

sammlung, d.h. den 09. Juni 2010, beziehen und der Gesellschaft bis spätestens am siebten Tag 

vor der Hauptversammlung, d.h. den 23. Juni 2010, zugehen. Ein in Textform erstellter Nachweis 

des Aktienbesitzes durch das depotführende Institut ist ausreichend. Der Nachweis muss in 

deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat.  

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären 

von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeiti-

gen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine 

Eintrittskarte für die Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die er-

forderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen 

Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.  

Von den insgesamt ausgegebenen 4.000.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der 

Einberufung dieser Hauptversammlung 4.000.000 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. 

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Ak-

tien.  

 

Stimmrechtsvertretung 

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilneh-

men wollen, ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmäch-

tigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen können.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Schriftform (§ 126 BGB). Der Widerruf kann auch 

durch persönlichen Zugang des Berechtigten zur Versammlung erfolgen. 

Ausnahmen vom Schriftformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder 

diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen, vgl. § 135 AktG, § 125 Abs. 5 

AktG. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 

eine diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bevollmächtigen wollen, mit diesen 

über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 
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Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein-

lasskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nach-

weises per Post oder Telefax an die oben genannte Anmeldeadresse bzw. Anmeldetelefaxnum-

mer. 

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären wie schon in den Vorjahren an, von der 

Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-

sammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, müssen diesem in jedem Fall schriftlich Weisun-

gen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. 

Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 

bis spätestens  28. Juni 2010 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu 

senden: 

AGO AG Energie + Anlagen 

c/o GFEI IR Services GmbH 

Hamburger Allee 26-28 

60486 Frankfurt am Main 

Fax: +49 / (0) 69 / 743 037 22 

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter werden den Aktio-

nären zusammen mit den Eintrittskarten zugesandt. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG sind aus-

schließlich an die nachstehende Adresse zu richten:  

AGO AG Energie + Anlagen 

c/o GFEI IR Services GmbH 

Hamburger Allee 26-28 

60486 Frankfurt am Main 

Fax: +49 / (0) 69 / 743 037 22 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis 15. Juni 2010, 24:00 Uhr, zugehen 

und die die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung 

nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begrün-

dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse 

„www.ago.ag > Investor Relations > Hauptversammlung“ veröffentlicht. 
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Kulmbach im Mai 2010 

Der Vorstand 


